
 

 

 

Mandanten-Information: 
Update Kassennachschau. So prüft das Finanzamt Ihre 
Kassen heute 

Sehr geehrte Mandantin,   
sehr geehrter Mandant, 

egal, ob Sie als Einzelhändler, als Gastwirt oder aus an-
deren Gründen ein elektronisches Kassensystem betrei-
ben, die letzten Jahre waren diesbezüglich sicher auch 
für Sie sehr anspruchsvoll. Bestimmt haben Sie inzwi-
schen eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
(TSE) implementiert und sichergestellt, dass alle Kassen 
für jeden Geschäftsvorfall einen Beleg ausgeben. 

Da die allermeisten Corona-Maßnahmen mittlerweile auf-
gehoben wurden, müssen Sie nun damit rechnen, dass 
die Finanzverwaltung die Umsetzung der neuen Pflichten 
in der nächsten Zeit wieder unangekündigt vor Ort über-
prüfen wird. Und sie hat aufgerüstet: Mit einem verdeck-
ten Testkauf und einer neuen Verifikationssoftware 
zur Ermittlung von Kassenmanipulationen kann der 

Prüfer inzwischen in kürzester Zeit eine sogenannte 
schnelle Belegprüfung per Smartphone durchführen. 
Anhand der Regelkonformität des ausgegebenen Belegs 
entscheidet er dann über das weitere Vorgehen: ob er 
eine Kassennachschau einleitet oder ob Sie von weiteren 
Ermittlungen verschont bleiben. Hierbei kann ein (freiwil-
liger) QR-Code auf Ihren Belegen eine wichtige Rolle 
spielen. 

Sie können davon ausgehen, dass der Prüfer einen sport-
lichen Arbeitsplan hat und nicht überall in die Tiefe gehen 
kann. Hinterlassen Sie bei der schnellen Belegprüfung ei-
nen guten Eindruck, haben Sie also gute Chancen, nicht 
weiter behelligt zu werden. Andernfalls müssen Sie wert-
volle Zeit in die Kassennachschau investieren und lau-
fen - sofern dabei Mängel aufgedeckt werden - Gefahr, 
dass eine Betriebsprüfung folgt. Diese kann zu empfind-
lichen Steuernachzahlungen führen und - bei ganz gra-
vierenden Fehlern - sogar die Einschaltung der Bußgeld- 
und Strafsachenstelle sowie schlimmstenfalls eine Steu-
erfahndung nach sich ziehen. 

Hinweis: Auf den nächsten Seiten erfahren Sie da-
her alles, was Sie über die neuesten Prüfmethoden 
der Finanzverwaltung wissen müssen und wie Sie 
sich am besten darauf vorbereiten. Bei individuellen 
Fragen beraten wir Sie gern persönlich. 
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1 Diese Vorgaben müssen Sie 
erfüllen 

Die Kasse ist in bargeldintensiven Branchen kritisch für 
die zutreffende Erfassung der Einkünfte. Deshalb hat die 
Finanzverwaltung ihre Vorgaben für eine ordnungsge-
mäße Kassenführung in den letzten Jahren immer wei-
ter verschärft - insbesondere für elektronische Kassen-
systeme. Der Einsatz einer offenen Ladenkasse ist bei 
ordnungsgemäßer Führung eines Kassenbuchs zwar 
weiterhin möglich, stößt in vielen Unternehmen jedoch 
schnell an seine Grenzen. 

Die Anforderungen an die ordnungsgemäße Führung ei-
nes elektronischen Kassensystems lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

Einzelaufzeichnung und Vollständigkeit 

Alle Geschäftsvorfälle müssen einzeln und vollständig 
aufgezeichnet werden. Es darf keine technische Möglich-
keit geben, die Aufzeichnung zu unterdrücken. 

Lesbarkeit und Auswertbarkeit 

Die aufgezeichneten Daten müssen jederzeit lesbar und 
maschinell auswertbar sein. Massendaten werden übli-
cherweise komprimiert abgespeichert und erst zum Le-
sen wieder entpackt. Dieser Vorgang darf nicht zu lange 
dauern. 

Dies ist bei Prüfungen der Finanzverwaltung, insbeson-
dere auch bei der Kassennachschau, wichtig. Diese ver-
fügt über eine Prüfsoftware (namens IDEA), die direkt mit 
den Daten der Kasse arbeitet. Können diese Daten nicht 
durch die Software des Prüfers lesbar gemacht werden, 
besteht die Gefahr, dass zu einer regulären Betriebsprü-
fung übergegangen wird. 

Transparenz bei Änderungen 

Änderungen bei Journal-, Auswertungs-, Programmier- 
und Stammdaten (z.B. Stornierung von Vorgängen) müs-
sen lückenlos im System aufgezeichnet werden. 

Aufbewahrung 

Alle elektronisch erzeugten Belege sind - in elektronischer 
Form - unveränderbar und vollständig aufzubewahren. 
Auch Kassenunterlagen wie Anleitungen, Dokumentatio-
nen von Änderungen an Hard- und Software sowie die 
Verfahrensdokumentation sind zu archivieren. Es gilt eine 
Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. 

Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 

Elektronische Kassensysteme müssen über eine dreitei-
lige TSE verfügen, die vom Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik zertifiziert ist: 

 Ein Sicherheitsmodul sorgt dafür, dass sämtliche
Kasseneingaben protokolliert und nicht unerkannt ver-
ändert werden können.

 Die Einzelaufzeichnungen werden für die Dauer der
Aufbewahrungsfrist auf einem Speichermedium vor-
gehalten.

 Eine einheitliche digitale Schnittstelle (DSFinV-K)
gewährleistet den Datenexport für Prüfungszwecke.

Hinweis: Nur Kassen, die nach dem 25.11.2010 und
vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, Ende 2019
gesetzeskonform waren und bauartbedingt nicht auf-
gerüstet werden können, dürfen noch bis zum
31.12.2022 ohne TSE weiterbetrieben werden.

Darüber hinaus gibt es zumindest theoretisch die
Möglichkeit eines Härtefallantrags auf eine verlän-
gerte Befreiung von der TSE-Pflicht. Denkbar ist dies
etwa bei Engpässen von Dienstleistern und Liefer-
schwierigkeiten. Die hohen Kosten der Umrüstung
allein reichen für einen Härtefallantrag allerdings
nicht aus.

Belegausgabe 

Elektronische Kassensysteme müssen in der Lage sein, 
für jeden Geschäftsvorfall einen Beleg auszugeben: 
entweder auf Papier oder elektronisch. Es muss dem 
Kunden möglich sein, den Beleg entgegenzunehmen. Ob 
er den Papierbon dann tatsächlich einsteckt oder den 
elektronischen Beleg beispielsweise mittels QR-Code auf 
sein Smartphone herunterlädt, ist dabei unerheblich. Ein 
ordnungsgemäßer Beleg muss nach der Kassensiche-
rungsverordnung und den Äußerungen der Finanzverwal-
tung die folgenden Angaben enthalten: 

 vollständiger Name und vollständige Anschrift des
leistenden Unternehmers

 Datum der Belegausstellung sowie Zeitpunkt von Vor-
gangsbeginn und Vorgangsbeendigung

 Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Um-
fang und Art der sonstigen Leistung

 Transaktionsnummer
 Entgelt, darauf entfallender Steuerbetrag, anzuwen-

dender Steuersatz (bzw. Hinweis auf Steuerbefrei-
ung)

 Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungs-
systems oder des Sicherheitsmoduls

 Betrag je Zahlungsart
 Signaturzähler und Prüfwert

An- und Abmeldung 

Alle elektronischen Kassen müssen bei Anschaffung 
oder Außerbetriebnahme innerhalb eines Monats elektro-
nisch beim Finanzamt gemeldet werden. Ausgenom-
men sind lediglich Geräte, die noch bis Ende 2022 ohne 
TSE genutzt werden dürfen. Folgende Angaben sind da-
bei mitzuteilen: 
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 Name und Steuernummer des Betreibers 
 Betriebsstätte der Kasse(n) 
 Anzahl, Art und Seriennummer(n) der eingesetzten 

Kasse(n) 
 Art, Zertifizierungs-ID und Seriennummer der TSE 
 Datum der Anschaffung bzw. Außerbetriebnahme der 

Kasse(n) 

Hinweis: Da es immer noch keine elektronische 
Übermittlungsmöglichkeit gibt, können Sie von der 
Meldung absehen, bis die Finanzverwaltung im Bun-
dessteuerblatt verkündet, dass die entsprechende 
Software verfügbar ist. In Fachkreisen heißt es, dass 
dies noch bis zum Herbst 2023 dauern könnte. 

Verfahrensdokumentation 

Die Verfahrensdokumentation stellt alle buchführungsre-
levanten Prozesse im Betrieb dar, insbesondere auch die 
der elektronischen Kassenführung. Sie muss verständlich 
und für einen sachverständigen Dritten in angemessener 
Zeit nachprüfbar sein. Sie besteht aus  

 einem allgemeinen Teil (unter anderem Informatio-
nen zum Unternehmensumfeld, zur Geschäftstätigkeit 
und den steuerlichen Pflichten des Unternehmens, 
Aufgabenverteilung im Betrieb, Versionsüberblick zur 
Verfahrensdokumentation),  

 einer Anwenderdokumentation (Beschreibung der 
fachlichen Prozesse bei der elektronischen Buchfüh-
rung),  

 einer technischen Systemdokumentation (Details 
zur eingesetzten Hard- und Software sowie zu den 
Schnittstellen) und  

 einer Betriebsdokumentation (Beschreibung des 
Einsatzes des Systems in den fachlichen Prozessen, 
des internen Kontrollsystems, der Sicherheits- und Ar-
chivierungskonzepte). 

2 So wird Ihr Kassensystem 
heutzutage geprüft 

Um die Einhaltung dieser Vorgaben und die Ordnungs-
mäßigkeit Ihrer Kassenführung zu kontrollieren, hat das 
Finanzamt das Recht, Ihr Kassensystem während der üb-
lichen Geschäfts- bzw. Arbeitszeiten unangekündigt zu 
prüfen.  

Welche Zeiten als üblich gelten, richtet sich nach den Ge-
pflogenheiten Ihrer Branche. Im Einzelhandel ist also bei 
entsprechenden Öffnungszeiten eine Kassennachschau 
auch am Samstag möglich. Ferner kann die Kontrolle 
auch außerhalb der offiziellen Geschäftszeiten erfolgen, 
wenn im Unternehmen bereits vorher oder nachher noch 
gearbeitet wird. Sind Sie beim „Überraschungsbesuch“ 
selbst nicht anwesend, darf sich der Prüfer an Ihre Mitar-
beiter wenden und diese dazu auffordern, ihm die ge-
wünschten Kassendaten auszuhändigen. 

Schritt 1: Auswahl der zu prüfenden Unternehmen 

Es ist davon auszugehen, dass die Finanzbehörden einen 
internen Prüfplan mit Kriterien für die Auswahl der „zu be-
suchenden“ Unternehmen haben. Natürlich sind diese 
geheim, aber man kann durchaus Annahmen treffen:  

So dürften insbesondere solche Unternehmen ins Faden-
kreuz geraten, bei denen bereits früher Unregelmäßigkei-
ten aufgedeckt wurden, etwa bei der Umsatz- oder der 
Lohnsteuer. Die verspätete Abgabe von Steuererklärun-
gen kann ebenfalls Einfluss auf die Auswahl als zu prü-
fendes Unternehmen haben. Und auch die elektronische 
Auswertung der E-Bilanzdaten oder der Anlage EÜR 
kann bei Plausibilitätsabweichungen zu einer automati-
sierten Meldung an den Sachbearbeiter und im Weiteren 
an den Kassenprüfer im Finanzamt führen. 

Schritt 2: Verdeckter Testkauf 

Oftmals gibt sich der Prüfer nicht direkt zu erkennen, son-
dern tätigt zunächst einen Testkauf bzw. verzehrt ein 
Testessen. Dabei verschafft er sich einen ersten Ein-
druck: Ist die Kasse geschützt vor dem Zugriff Dritter (in-
klusive nichtautorisierter Mitarbeiter)? Wird der Umsatz 
überhaupt boniert? Wird ihm ein Beleg zur Mitnahme an-
geboten? 

Wenn in Ihrem Betrieb schon diese Punkte nicht korrekt 
umgesetzt werden, dann ist Ihnen die Kassennachschau 
sicher. Andernfalls lässt sie sich noch vermeiden. 

Schritt 3: Schnelle Belegprüfung 

Der nächste Prüfschritt hängt unter anderem davon ab, 
ob der Kassenbeleg einen QR-Code enthält oder nicht. 
Sind die erforderlichen Angaben nur in Klarschrift auf 
dem Beleg dargestellt, nimmt der Prüfer eine erste Sicht-
prüfung vor. Diese dauert länger und führt mit höherer 
Wahrscheinlichkeit zu einer Kassennachschau. 

Sie können die nach der Kassensicherungsverordnung 
relevanten Daten aber auch freiwillig per QR-Code auf 
dem Beleg abbilden. Dies hat den Vorteil, dass der Prüfer 
sich schnell über einen Scan in seine neue Verifikations-
software (namens Verify) eine Bestätigung über die Rich-
tigkeit der Daten einholen kann. Die Verwendung eines 
QR-Codes kann also den entscheidenden guten Eindruck 
machen, damit er von einer Nachschau absieht. 

Hinweis: Wichtig ist zudem, dass die erbrachte Leis-
tung bzw. die verkaufte Ware auf dem Beleg mög-
lichst genau beschrieben wird. Sammelbezeichnun-
gen wie „Sonstiges“ oder „diverse Getränke“ sollten 
Sie unbedingt vermeiden. Neben der Art (z.B. Ge-
tränk) sollte auch die Gattung (z.B. Orangensaft) an-
gegeben werden. Denn unpräzise Beschreibungen 
können für den Prüfer ein weiteres Kriterium sein, in 
eine Kassennachschau einzusteigen. 
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Schritt 4: Eingehende Kassennachschau 

Hat der Prüfer sich für die Einleitung einer Kassennach-
schau entschieden, muss er zunächst seinen Dienstaus-
weis vorzeigen. Außerdem muss er ein offizielles Schrift-
stück über seinen Prüfungsauftrag vorlegen. 

Der Prüfer darf Ihre Geschäftsgrundstücke bzw. -
räume betreten und Sie haben dies zu dulden. Eine Kas-
sennachschau rechtfertigt jedoch keine allgemeine 
Durchsuchung des Betriebs. Das Betreten privater, an 
den Betrieb angeschlossener Räume ist dem Prüfer 
ebenfalls nicht erlaubt. 

Sie sind verpflichtet, dem Prüfer Zugang zu Ihren Kassen 
und zu allen damit zusammenhängenden Aufzeich-
nungen, Organisationsunterlagen und Büchern zu ge-
währen (z.B. zu den Kassenprotokollen und der Verfah-
rensdokumentation). Insbesondere kann der Prüfer auch 
einen Kassensturz verlangen, um den Bestand laut Kas-
sendaten mit dem tatsächlich vorhandenen Bargeldbe-
stand abzugleichen. 

Hinweis: Möchte der Prüfer einen Kassensturz 
durchführen, während „der Laden brummt“ und alle 
Kunden bar bezahlen wollen, können Sie ihn bitten, 
zumindest diesen Prüfschritt auf die Zeit nach La-
denschluss zu verschieben, um den Geschäftsbe-
trieb nicht zu unterbrechen. Denn er sollte Ihr Tages-
geschäft nicht derartig behindern, dass Sie finanzi-
elle Einbußen erleiden. 

Zur Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Kassen 
darf er außerdem eine spezielle Prüfsoftware verwenden. 
Haben Sie die DSFinV-K-Schnittstelle vorschriftsmäßig 
implementiert, lassen sich die genormten Kassendaten, 
die die Ordnungsmäßigkeit Ihrer Kassenführung belegen, 
unkompliziert exportieren. Der Prüfer kann auch verlan-
gen, dass Sie ihm die Kassendaten auf einem Datenträ-
ger zur weiteren Prüfung im Finanzamt zur Verfügung 
stellen. 

Schließlich wird auch das Umfeld der Kassen im Hinblick 
auf die Tragfähigkeit von Zugangsbeschränkungen und 
die Prävention gegen den Zugriff Unbefugter untersucht. 
Hier muss das tatsächlich gelebte Vorgehen mit dem Zu-
gangs- und Sicherheitskonzept in der Verfahrensdoku-
mentation übereinstimmen. 

Am Ende der Prüfung muss der Prüfer ein Protokoll dar-
über erstellen, wie Ihr Unternehmen bei der Kassennach-
schau abgeschnitten hat. Dieses Protokoll sollten Sie als 
Nachweis aufbewahren. 

3 So bereiten Sie sich auf die 
Prüfung vor 

Da während der Arbeitszeit also praktisch jederzeit eine 
Kassennachschau durchgeführt werden kann, sollten Sie 
schon vorab Vorbereitungen treffen, damit die Prüfung 
nicht zu einer bösen Überraschung wird. 

Funktionsfähigkeit des Kassensystems sicherstellen 
und gesetzliche Vorgaben erfüllen 

Zunächst ist darauf zu achten, dass das Kassensystem 
tatsächlich ordnungsgemäß funktioniert und den gesetzli-
chen Vorgaben, insbesondere hinsichtlich der TSE, ent-
spricht. Vergewissern Sie sich auch, dass die Belegaus-
gabe ordnungsgemäß erfolgt und alle erforderlichen Da-
ten auf dem Beleg angezeigt werden. Insbesondere nach 
Software-Updates sollten Sie die Kassenfunktionen inklu-
sive der Belegausgabe einer umfangreichen Prüfung un-
terziehen. Es muss gewährleistet sein, dass die Speiche-
rung der Grundaufzeichnungen weiterhin fortlaufend, ver-
kettet, vollständig, unverändert und manipulationssicher 
stattfindet. Alle weiteren Unterlagen zur Kasse wie zum 
Beispiel die Kassenberichte und die sorgfältig gepflegte 
Verfahrensdokumentation sollten griffbereit zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass je-
derzeit problemlos ein Kassensturz durchgeführt werden 
kann. 

Ansprechpartner für den Prüfer festlegen und Mitar-
beiter schulen 

Sind Sie nur selten in Ihrem Betrieb anzutreffen, sollten 
Sie unbedingt einen weiteren Ansprechpartner für den 
Kassenprüfer benennen, der sich mit dem Kassensys-
tem auskennt und Zugriff auf die erforderlichen Doku-
mente hat. Es sollte immer ein entsprechend geschulter 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Dies bedeutet auch, 
dass andere Mitarbeiter mit dem Prüfer nicht mehr als 
kurze Höflichkeiten austauschen sollten. Inhaltliche Ge-
spräche sind zu vermeiden. 

Hinweis: Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Mitar-
beiter zu viel Einblick bekommen, können wir die 
Kassennachschau ebenfalls begleiten. Um dies zu 
besprechen sowie bei allen anderen Fragen zur Kas-
sennachschau, vereinbaren Sie gern einen persönli-
chen Beratungstermin. 

Mit freundlichen Grüßen 
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